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19.037 n  Stop der Hochpreisinsel - für faire Preise. Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag 

Entwurf des Bundesrates

vom 29. Mai 2019

1

Beschluss des Nationalrates

vom 9. März 2020

Zustimmung zum Entwurf

19.037 - 11

Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative «Stop der 
Hochpreisinsel – für faire Preise 
(Fair-Preis-Initiative)»

vom …

Die Bundesversammlung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der 
Bundesverfassung1, 
nach Prüfung der am 12. Dezember 20172 
eingereichten Volksinitiative  
«Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise  
(Fair-Preis-Initiative)», 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom 29. Mai 20193,
beschliesst:

1  SR 101
2  BBI 2018 217
3  BBl 2019 4877
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Bundesrat Nationalrat

Art. 1
1 Die Volksinitiative vom 12. Dezember 2017 
«Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise 
(Fair-Preis-Initiative)» ist gültig und wird Volk 
und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.
2 Sie lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 96 Abs. 1
1 Der Bund erlässt Vorschriften gegen volks-
wirtschaftlich oder sozial schädliche 
Auswirkungen von Kartellen und anderen 
Wettbewerbsbeschränkungen. Er trifft insbe-
sondere Massnahmen zur Gewährleistung der 
diskriminierungsfreien Beschaf fung von Waren 
und Dienstleistungen im Ausland sowie zur 
Verhinderung von Wettbewerbs-
beschränkungen, die durch einseitiges 
Verhalten von marktmächtigen Unternehmen 
verursacht werden. 

Art. 197 Ziff. 124

12. Übergangsbestimmung zu Art. 96 Abs. 1
1 Bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen 
Bestimmungen erlässt der Bundesrat in-
ner-halb zweier Jahre nach Annahme der 
Änderungen von Artikel 96 Absatz 1 durch Volk 
und Stände die erforderlichen 
Ausführungsbestimmungen. 
2 Die Ausführungsbestimmungen von 
Bundesversammlung und Bundesrat folgen 
den nachstehenden Grundsätzen:
a.  Die Verhaltensweisen, die für marktbeherr-

schende Unternehmen unzu lässig sind, 
sind auch für Unternehmen unzulässig, von 
denen andere Unter nehmen in einer Weise 

4   Die endgültige Ziffer dieser 
Übergangsbestimmung wird nach der 
Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festge-
legt.
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Bundesrat Nationalrat

abhängig sind, dass keine ausreichenden 
und zumutbaren Möglichkeiten bestehen, 
auf andere Unternehmen auszuwei chen 
(relativ marktmächtige Unternehmen).

b.  Marktbeherrschende und relativ markt-
mächtige Unternehmen verhalten sich vor-
behältlich einer Rechtfertigung aus sachli-
chen Gründen unzu lässig, wenn sie die 
Möglichkeit für Nachfrager einschränken, 
Waren oder Dienst leis tungen, die in der 
Schweiz und im Ausland angeboten wer-
den, im Staat ihrer Wahl zu den dort von 
den Unternehmen praktizierten Preisen zu 
beziehen; Preisdifferenzierungen bleiben 
zulässig, solange Unternehmen nicht wett-
bewerbswidrige Ziele verfolgen und keine 
Wettbewerbsver zerrungen verursachen.

c.  Unternehmen dürfen durch einseitiges 
Verhalten die Beschaffung der von ihnen 
exportierten Waren im Ausland einschrän-
ken, wenn diese Waren ins Produktionsland 
reimportiert und dort ohne weitere 
Bearbeitung weiterver kauft werden sollen.

d. Relativ marktmächtige Unternehmen sind 
bei unzulässigem missbräuchlichem 
Verhalten von direkten kartellrechtlichen 
Sanktionen ausgenom men.

e.  Der diskriminierungsfreie Einkauf im 
Online-Handel ist grundsätzlich zu gewähr-
leisten, insbesondere durch eine 
Bestimmung gegen unlauteren Wett-
bewerb.

Art. 2
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und 
Ständen, die Initiative abzulehnen.

Fristverlängerung nach Artikel 105 Absatz 1  
ParlG
Die Behandlungsfrist der Volksinitiative wird um 
ein Jahr, d.h. bis zum 12. Juni 2021, verlängert.
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Entwurf des Bundesrates

vom 29. Mai 2019

2

Beschluss des Nationalrates

vom 9. März 2020

Zustimmung zum Entwurf,  
wo nichts vermerkt ist

Bundesgesetz 
über Kartelle und andere  
Wettbewerbsbeschränkungen
(Kartellgesetz, KG)

Änderung vom …

Die Bundesversammlung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates 
vom 29. Mai 20191,
beschliesst:

1  BBl 2019 4877
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

I

Das Kartellgesetz vom 6. Oktober 19952 wird 
wie folgt geändert:

Art. 4 Abs. 2bis

2bis Als relativ marktmächtiges Unternehmen 
gilt ein Unternehmen, von dem andere 
Unternehmen bei der Nachfrage einer Ware 
oder Leistung in einer Weise abhängig sind, 
dass keine ausreichenden und zumutbaren 
Möglichkeiten bestehen, auf andere 
Unternehmen auszuweichen.

2  SR 251

I

Art. 4Art. 4 Begriffe
1 Als Wettbewerbsabreden gelten rechtlich 
erzwingbare oder nicht erzwingbare 
Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimm-
te Verhaltensweisen von Unterneh men gleicher 
oder verschiedener Marktstufen, die eine 
Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder 
bewirken.
2 Als marktbeherrschende Unternehmen gelten 
einzelne oder mehrere Unternehmen, die auf 
einem Markt als Anbieter oder Nachfrager in 
der Lage sind, sich von andern 
Marktteilnehmern (Mitbewerbern, Anbietern 
oder Nachfragern) in wesentlichem Umfang 
unabhängig zu verhalten.

2bis  ...  
                                                     ... andere 
Unternehmen beim Angebot oder der Nachfra-
ge einer Ware ...

3 Als Unternehmenszusammenschluss gilt:
a. die Fusion von zwei oder mehr bisher von-

einander unabhängigen Unterneh men;
b. jeder Vorgang, wie namentlich der Erwerb 

einer Beteiligung oder der Abschluss eines 
Vertrages, durch den ein oder mehrere 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die 
Kontrolle über ein oder mehrere bisher 
unab hängige Unter nehmen oder Teile von 
solchen erlangen.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

Art. 7 Unzulässige Verhaltensweisen 
marktbeherrschender Unterneh-
men

Art. 7 ...                                    ... 
marktbeherrschender und relativ 
marktmächtiger Unternehmen

1 Marktbeherrschende Unternehmen verhalten 
sich unzulässig, wenn sie durch den Miss-
brauch ihrer Stellung auf dem Markt andere 
Unternehmen in der Aufnahme oder Ausübung 
des Wettbewerbs behindern oder die Marktge-
genseite benachteiligen.

1 Marktbeherrschende und relativ marktmächti-
ge Unternehmen verhalten ... 
(siehe Art. 7a)

2 Als solche Verhaltensweisen fallen insbeson-
dere in Betracht:

² ...

a. die Verweigerung von Geschäftsbeziehun-
gen (z.B. die Liefer- oder Bezugssperre);

b. die Diskriminierung von Handelspartnern 
bei Preisen oder sonstigen Geschäftsbedin-
gungen;

c. die Erzwingung unangemessener Preise 
oder sonstiger unangemessener Geschäfts-
bedingungen;

d. die gegen bestimmte Wettbewerber gerich-
tete Unterbietung von Preisen oder sonsti-
gen Geschäftsbedingungen;

e. die Einschränkung der Erzeugung, des 
Absatzes oder der technischen Entwick-
lung;

f. die an den Abschluss von Verträgen gekop-
pelte Bedingung, dass die Vertragspartner 
zusätzliche Leistungen annehmen oder 
erbringen.

g.  die Einschränkung der Möglichkeit für 
Nachfrager, Waren oder Dienstleitungen, 
die in der Schweiz und im Ausland angebo-
ten werden, im Ausland zu den dortigen 
Marktpreisen und branchenüblichen Bedin-
gungen zu beziehen; vorbehalten sind 
solche Einschränkungen bezüglich expor-
tierter Waren, wenn diese Waren ins Pro-
duktionsland reimportiert und dort ohne 
weitere Bearbeitung weiterverkauft werden 
sollen.
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

Art. 7a Unzulässige Verhaltensweisen 
relativ marktmächtiger 
Unternehmen

Ein relativ marktmächtiges Unternehmen ver-
hält sich unzulässig, wenn es durch den 
Missbrauch seiner Stellung auf dem Markt von 
ihm abhängige Unternehmen in der Aufnahme 
oder Ausübung des Wettbewerbs behindert, 
indem es diesen Unternehmen den Bezug 
einer Ware oder Leistung im Ausland zu den 
dort von ihm praktizierten Preisen und 
Geschäftsbedingungen ohne sachliche Gründe 
verweigert.

Art. 7a

Streichen
(siehe Art. 7 Abs. 1)

Art. 49a Sanktion bei unzulässigen Wett-
bewerbsbeschränkungen

Art. 49a

1 Ein Unternehmen, das an einer unzulässigen 
Abrede nach Artikel 5 Absätze 3 und 4 beteiligt 
ist oder sich nach Artikel 7 unzulässig verhält, 
wird mit einem Betrag bis zu 10 Prozent des in 
den letzten drei Geschäftsjahren in der 
Schweiz erzielten Umsatzes belastet. Artikel 9 
Absatz 3 ist sinngemäss anwendbar. Der Be-
trag bemisst sich nach der Dauer und der 
Schwere des unzulässigen Verhaltens. Der 
mutmassliche Gewinn, den das Unternehmen 
dadurch erzielt hat, ist angemessen zu berück-
sichtigen.

1 ...  
                                                         ... beteiligt 
ist oder marktbeherrschend ist und sich ... 

2 Wenn das Unternehmen an der Aufdeckung 
und der Beseitigung der 
Wettbewerbsbeschränkung mitwirkt, kann auf 
eine Belastung ganz oder teilweise verzichtet 
werden.
3 Die Belastung entfällt, wenn:
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

a. das Unternehmen die Wettbewerbsbe-
schränkung meldet, bevor diese Wirkung 
entfaltet. Wird dem Unternehmen innert fünf 
Monaten nach der Meldung die Eröffnung 
eines Verfahrens nach den Artikeln 26–30 
mitgeteilt und hält es danach an der Wett-
bewerbsbeschränkung fest, entfällt die 
Belastung nicht;

b. die Wettbewerbsbeschränkung bei Eröff-
nung der Untersuchung länger als fünf 
Jahre nicht mehr ausgeübt worden ist; 

c. der Bundesrat eine Wettbewerbsbeschrän-
kung nach Artikel 8 zugelassen hat.

Ia
Das Bundesgesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) vom 19. Dezember 1986 
wird wie folgt geändert:

Art. 3Art. 3 Unlautere Werbe- und Verkaufs-
methoden und anderes  
widerrechtliches Verhalten

1 Unlauter handelt insbesondere, wer: 1 ...
a. andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, 

deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnis-
se durch unrichtige, irreführende oder un-
nötig verletzende Äusserungen herabsetzt;

b. über sich, seine Firma, seine Geschäftsbe-
zeichnung, seine Waren, Werke oder Leis-
tungen, deren Preise, die vorrätige Menge, 
die Art der Verkaufsveranstaltung oder über 
seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder 
irreführende Angaben macht oder in ent-
sprechender Weise Dritte im Wettbewerb 
begünstigt;

c. unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnun-
gen verwendet, die geeignet sind, den 
Anschein besonderer Auszeichnungen oder 
Fähigkeiten zu erwecken;
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

d. Massnahmen trifft, die geeignet sind, Ver-
wechslungen mit den Waren, Werken, Leis-
tungen oder dem Geschäftsbetrieb eines 
anderen herbeizuführen;

e. sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder 
deren Preise in unrichtiger, irreführender, 
unnötig herabsetzender oder anlehnender 
Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, 
Leistungen oder deren Preisen vergleicht 
oder in entsprechender Weise Dritte im 
Wettbewerb begünstigt;

f. ausgewählte Waren, Werke oder Leistun-
gen wiederholt unter Einstandspreisen 
anbietet, diese Angebote in der Werbung 
besonders hervorhebt und damit den Kun-
den über die eigene oder die Leistungsfä-
higkeit von Mitbewerbern täuscht; Täu-
schung wird vermutet, wenn der 
Verkaufspreis unter dem Einstandspreis 
vergleichbarer Bezüge gleichartiger Waren, 
Werke oder Leistungen liegt; weist der 
Beklagte den tatsächlichen Einstandspreis 
nach, so ist dieser für die Beurteilung mass-
gebend;

g. den Kunden durch Zugaben über den tat-
sächlichen Wert des Angebots täuscht;

h. den Kunden durch besonders aggressive 
Verkaufsmethoden in seiner Entschei-
dungsfreiheit beeinträchtigt;

i. die Beschaffenheit, die Menge, den Ver-
wendungszweck, den Nutzen oder die 
Gefährlichkeit von Waren, Werken oder 
Leistungen verschleiert und dadurch den 
Kunden täuscht;

k. es bei öffentlichen Auskündigungen über 
einen Konsumkredit unterlässt, seine Firma 
eindeutig zu bezeichnen oder den Nettobe-
trag des Kredits, die Gesamtkosten des 
Kredits und den effektiven Jahreszins deut-
lich anzugeben;
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

l. es bei öffentlichen Auskündigungen über 
einen Konsumkredit zur Finanzierung von 
Waren oder Dienstleistungen unterlässt, 
seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder 
den Barzahlungspreis, den Preis, der im 
Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist, 
und den effektiven Jahreszins deutlich 
anzugeben;

m. im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit 
einen Konsumkreditvertrag anbietet oder 
abschliesst und dabei Vertragsformulare 
verwendet, die unvollständige oder unrichti-
ge Angaben über den Gegenstand des 
Vertrags, den Preis, die Zahlungsbedingun-
gen, die Vertragsdauer, das Widerrufs- oder 
Kündigungsrecht des Kunden oder über 
sein Recht zu vorzeitiger Bezahlung der 
Restschuld enthalten;

n. es bei öffentlichen Auskündigungen über 
einen Konsumkredit (Bst. k) oder über ei-
nen Konsumkredit zur Finanzierung von 
Waren oder Dienstleistungen (Bst. l) unter-
lässt, darauf hinzuweisen, dass die Kredit-
vergabe verboten ist, falls sie zur Über-
schuldung der Konsumentin oder des 
Konsumenten führt;

o. Massenwerbung ohne direkten Zusammen-
hang mit einem angeforderten Inhalt fern-
meldetechnisch sendet oder solche Sen-
dungen veranlasst und es dabei unterlässt, 
vorher die Einwilligung der Kunden einzu-
holen, den korrekten Absender anzugeben 
oder auf eine problemlose und kostenlose 
Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer 
beim Verkauf von Waren, Werken oder 
Leistungen Kontaktinformationen von Kun-
den erhält und dabei auf die Ablehnungs-
möglichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, 
wenn er diesen Kunden ohne deren Einwil-
ligung Massenwerbung für eigene ähnliche 
Waren, Werke oder Leistungen sendet;
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

p. mittels Offertformularen, Korrekturangebo-
ten oder Ähnlichem für Eintragungen in 
Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzei-
genaufträge wirbt oder solche Eintragungen 
oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, 
ohne in grosser Schrift, an gut sichtbarer 
Stelle und in verständlicher Sprache auf 
Folgendes hinzuweisen:
2. die Laufzeit des Vertrags,
3. den Gesamtpreis entsprechend der 

Laufzeit, und
4. die geografische Verbreitung, die Form, 

die Mindestauflage und den spätesten 
Zeitpunkt der Publikation;

q. für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher 
Art oder für Anzeigenaufträge Rechnungen 
verschickt, ohne vorgängig einen entspre-
chenden Auftrag erhalten zu haben;

r. jemandem die Lieferung von Waren, die 
Ausrichtung von Prämien oder andere Leis-
tungen zu Bedingungen in Aussicht stellt, 
die für diesen hauptsächlich durch die An-
werbung weiterer Personen einen Vorteil 
bedeuten und weniger durch den Verkauf 
oder Verbrauch von Waren oder Leistungen 
(Schneeball-, Lawinen- oder Pyramidensys-
tem);

s. Waren, Werke oder Leistungen im elektro-
nischen Geschäftsverkehr anbietet und es 
dabei unterlässt:
1. klare und vollständige Angaben über 

seine Identität und seine Kontaktadres-
se einschliesslich derjenigen der elekt-
ronischen Post zu machen,

2. auf die einzelnen technischen Schritte, 
die zu einem Vertragsabschluss führen, 
hinzuweisen,

3. angemessene technische Mittel zur 
Verfügung zu stellen, mit denen Einga-
befehler vor Abgabe der Bestellung 
erkannt und korrigiert werden können,
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Geltendes Recht Bundesrat Nationalrat

II

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum.
2 Es ist der indirekte Gegenvorschlag zur 
Volksinitiative «Stop der Hochpreis insel – für 
faire Preise (Fair-Preis-Initiative)».
3 Es ist im Bundesblatt zu publizieren, sobald 
die Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – 
für faire Preise (Fair-Preis-Initiative)» zurückge-
zogen oder abgelehnt worden ist.
4 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

4. die Bestellung des Kunden unverzüglich 
auf elektronischem Wege zu bestätigen;

t. im Rahmen eines Wettbewerbs oder einer 
Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen 
Einlösung an die Inanspruchnahme einer 
kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, 
die Leistung einer Aufwandsentschädigung, 
den Kauf einer Ware oder Dienstleistung 
oder an die Teilnahme an einer Verkaufs-
veranstaltung, Werbefahrt oder einer weite-
ren Verlosung gebunden ist;

u. den Vermerk im Telefonbuch nicht beachtet, 
dass ein Kunde keine Werbemitteilungen 
von Dritten erhalten möchte und dass seine 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht 
weitergegeben werden dürfen.

v. beim Online-Vertrieb von Waren oder Leis-
tungen Nachfragerinnen und Nachfrager 
aus der Schweiz, vorbehältlich sachlicher 
Rechtfertigung, nicht zu den öffentlich be-
kanntgegebenen und im Ausland praktizier-
ten Preisen bedient.

2 Absatz 1 Buchstabe s findet keine Anwen-
dung auf die Sprachtelefonie und auf Verträge, 
die ausschliesslich durch den Austausch von 
elektronischer Post oder durch vergleichbare 
individuelle Kommunikation geschlossen wer-
den


